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ehelicht8). Wenn also Athelstan seine Schwester Edgitha dem deutschen 
Königssohn gab, darf man dahinter nicht als Vorbedingung vermuten, 
daß Zusicherungen über Ottos Thronfolge gemacht worden seien. Wäre es 
Heinrich I. nicht gelungen, dem Sohn die Herrschaft über das regnum 
Francorum et Saxonum zu sichern, so wäre dieser als Herzog der 
Sachsen immer noch ein begehrenswerter Schwager gewesen. Trotzdem 
— so meint Schmid — habe Heinrich I. bereits damals daran gedacht, 
den ältesten Sohn der Mathilde zum Thronerben zu machen: der Beweis 
dafür scheint der oben erwähnte Gedenkbucheintrag zu sein. Wohl um 
das Jahr 929 wurde nämlich die sächsische Königsfamilie ins Gedenk­
buch der Abtei Reichenau aufgenommen, und Otto trägt hier den 
ungebührlichen Titel eines rex*). Schmid hat aus der auffallenden For­
mulierung den Schluß gezogen, daß Heinrich I. um diese Zeit seinen 
Sohn „rechtswirksam zum Thronfolger bestimmt“ habe. Aber darf man 
wirklich so weit gehen?

Zweifellos verdiente Otto — ganz gleich ob die Designation erfolgt 
war oder nicht — auch als förmlich anerkannter Thronerbe im offiziellen 
Sprachgebrauch noch nicht den Königstitel. Wenn die Mönche der 
Reichenau ihn trotzdem damit auszeichneten, so war das ihre Privat­
sache. Gewiß galt Otto weithin als Anwärter auf die Nachfolge und 
wurde vielleicht schon damals von seinem Vater dafür in Aussicht ge­
nommen. Spekulationen dieser Art mögen längst im Umlauf gewesen 
sein. Hierzu bedurfte es nicht einmal einer besonderen Willenserklärung 
des regierenden Königs; denn die Tendenz zur Vererbung der Krone 
war in jenen Jahrhunderten nur zu natürlich. Daher hat man Königs­
söhnen in nichtamtlichen Aufzeichnungen den Herrschertitel oft genug 
vor der Zeit gegeben 5); und man fühlte sich vermutlich um so mehr dazu
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